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Gütesicherung mit neuem Design 
 
Gestaltung des RAL-Gütezeichens verändert sich ab 2008 
 
 
Hagen. Nach 50 Jahren Gütesicherung und Kennzeichnung der Produkte im 
individuellen Design wurde das Layout des RAL-Gütezeichens für Verkehrszeichen 
und Verkehrseinrichtungen nach den einheitlichen Vorgaben des RAL Deutsches 
Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e. V. neu gestaltet. 
 

Im immer unübersichtlicheren Markendschungel wird 
die Wiedererkennung eines RAL-Gütezeichens gestärkt 
und die Bedeutung der RAL-Gütesicherung 
hervorgehoben.  
 
Durch die einheitliche ‚corporate identity’ (CI) wird 
deutlich dokumentiert, dass dieses Gütezeichen vom 
RAL anerkannt ist. 
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Das Gütezeichen wird wie bisher mit fünf zusätzlichen Ziffern gekennzeichnet, 
welche die Herkunft des Verkehrszeichens erkennen lassen.  
Als Kennzeichen des Gütezeichenbenutzers gilt die ihm verliehene zweistellige 
Kennziffer, für Quartal und Jahr ist eine dreizifferige Zahl angegeben, deren erste 
Ziffer für das Quartal steht. 
Diese Kennzeichnung ist in das weiße Feld oberhalb des RAL-Logos einperforiert. 

    
 
 
Wie immer beim Jahreswechsel behalten Restbestände des Gütezeichens aus 2007 
auch im 1. Quartal 2008 ihre Gültigkeit. In diesem Zeitraum angebrachte 
Gütezeichen haben neben der Kennziffer die Perforation ‚108’ für den 
Produktionszeitraum. Der Gebrauch der neuen Siegelmarke ist ebenfalls auch ab 
sofort möglich, falls Restbestände bereits aufgebraucht sind. In diesem Fall wird 
noch mit ‚407’ gekennzeichnet. 
 
 
Weitere Informationen zu zugelassenen Firmen und deren Kennziffern, sowie 
Organisation und Aufbau der RAL-Gütesicherung für Verkehrszeichen finden Sie 
unter www.ivst-vz.de.  
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